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unter Berufung auf 39, wohl für notwendig halten zur Gültigkei
der ganzen Dispens und amit der neuen. Ehe überhaupt.

Die ollma erartige Dispens 3u erteilen, wird gegeben
den Ortsordinarien, Pfarrern und den Prieſtern der Geſell⸗

Jeſu, welche Uum Beichthören von den ern der G  &  0
approbiert und die genannten egenden geſchickt oder daſelbſt 3u
gelaſſen wurden. Die Vollmacht, welche von Gregor IILI den
„Pfarrern“ verliehen wurde, gelten jetzt ſicherli auch für die „Qu aſi⸗
Pfarrer den Apoſtoliſ Vikariaten und Präfekturen, denn nach

451, — „werden den Pfarrern bezug auf und Pflichten
gleichgeſtellt und werden!IM Kirchenrecht auch unter dem Begriff „Pfarrer“
erſtanEn. dieQuaſi⸗Pfarrer, E Uaſtſi⸗Pfarreien leiten

Nach Schaepmann Aben etzt alle Beichtväter die Vollmachten,
2Gregor IIIL nur den Beichtvätern der Geſellſcha Jeſu erlieh. “)
Andere Autbren ſchweigen davon Völlige Sicherheit dürfte kaum

erlangen fEn ohne Entſcheidung Roms.
Die Beichtväter, welche dieſe Vollmachten haben, können. auch

außerhalb der El von den Interpellationen dispenſieren und auch
Dro fOr0o externo Wenn 5 irgendwie möglich iſt, ind ſie wohl auch
verpflichtet, außerhalb der Beicht 3U dispenſieren, damit die Dispens
auch leſen verden kann.

Nach dieſen Darlegungen iſt die praktiſche Folgerung für den Emn

gangs erwähnten all einfach em Anſchein nach treffen auf
ihn die von Paul IIII Pius und Gregor 141 gewährten Ausnahme
beſtimmungen nicht 3U ſt E5H94 die er Ehe Enne gü  ige Natur
ehe, ˙o darf Ene Ehe nicht geſchloſſen werden, ohne Interpella—
tlon oder ohne beſondere Dispens von erſelben.

Münſter (Wẽ eſtf Dr Heriber Ione, M. Cap
VII (Wie müſſen die Interpellationen bei Anwendung des Pauli⸗

niſchen Privilegs gemacht erden? Weil Cs China der Eelgeén⸗
artigen Anſchauungen ſeiner Bewohner höchſt ierig iſt, bei An
wendung des Pauliniſchen Privilegs die Interpellationen 3u machen,
hat eln Miſſionär dieſelben auf Mindeſtmaß beſchränkt. Er egnügte
ſich legli amit, venn Leute ihm erzählen konnten, ſie hätten nbch
kürzlich mnit dem Eheteil geſprochen, der interpelliert werden ſollte
Derſelbe habe ſich C über ſeinen früheren en M Weiſe
geäußert, Qus der lar herv orgehe, daß Inter keinen Umſtänden wieder
mit ihm zuſammenleben volle Der Miſſionär betrachtete alſo Eeln ſolches
Geſpräch als private Interpellation, die Aeußerungen des „interpel
lerten“ Eheteiles aber als verneinende ntwor Neulich ſind ihm aber
doch Edenken ſeiner Praxis gekommen. Deshalb möchte un

—b wiſſen, Wwie dieInterpellationen eigentlich geſchehen.müſſen
Bei Stellung der Interpellationen iſt zunächſt zu bemerken,

daß die Fragen Ind klar dem anderen Teil vorgelegt werden

Zitiert Aertnys, Theologia Moralis 1410 385, nota.
0 Cappello, 1
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müſſen E war z Rom angefragt worden, bb EeS genugeé, enn
man rage „Haſt du E5 auch ſchon gehört, daß die Frau, E du früher
entlaſſen haſt er3 dir davongegangen iſt), jetzt dieſe neué, EulD

päiſche eligion angenommen hat und anderen Mann heiraten
will? Würdeſt du ſie jetzt wieder deiner Frau annehmen, wenn ſie
3 dir zurückkehren würde? Würdeſt du riedli mit ihr zuſammenleben
und würdeſt du deine jetzige Gattin entlaſſen?“ Hierauf erfolgte die Ant⸗
wort 57  U0a praeteritum acquiescat facto Verbo A SSmo; aber
ukunft müſſen die Interpellationen durchaus gemacht werden⸗ in der
von der Kirche vorge  riebenen Form.“ 0

Aehnlich autete die En  eidung anderen Fall Manch
nal kam C5 nämlich vor, daß der heidniſche Eheteil, bevor noch die vor⸗
geſchriebenen Fragen ihn geſte wurden, von vornherein erklärte,
ELr den früheren, gläubigen Eheteil nicht mehr ſich nehmen,
noch ihm zurückkehren. Um deshalb beiden Heiden nicht noch größeren
Unwillen Erregen und ſie nicht Schmähungen die chriſtliche
Religion 3u veranlaſſen, wurden i ſolchen Fällen keine weiteren Fragen
mehr geſte Nachher aber entſtan Zweifel, ob die Ehen nicht
ungültig ſeien Unterlaſſung der vorgeſchriebenen Interpellationen.
Al die Sache nach Rom CLI  — wurde, ſanierte der Heilige Qter
die fſo geſchloſſenen Ehen radice, Eln Zeichen, daß die Gültigkeit
E* hen wenigſtens zweifelha iſt

Hieraus olgt, daßmi. Ene großeAufmerkſamkeit darauf richten
iſt, daß die Interpellationen richtig gemacht werden. ies gilt beſonders,

eiln Laie dieſelben macht
Nähere Beſtimmungen ber die ellung der Interpellationen

gibt CAII 1122 welcher vorſchreibt daß die Interpellationen 9E⸗
wöhnlich auf die Autorität des Ordinarius hin geſchehen ſollen, und

jene Ordinarius, der für den bekehrten Eheteil zuſtändig iſt QAbet
ſoll dann wenigſtens auf ſummariſche Eiſevwerden.

Aus letzterer Bemerkung ergibt ſich von elbſt, daß und für ſich
ein ſtreng gerichtliches Vorgehen beſſer Are Auf ſtreng gerichtliche
Weiſe würden die Interpellationen nach 1 ungefähr folgenden
Verlauf nehmen Der ungläubige Teil wird vor den Ordinarius oder
bor ſeinen Delegaten itiert. In der itation wird angegeben:
der Name des Zitierten und des Richters, ſowie Ort und Zeit der Ver
handlung. Wenigſtens IM allgemeinen muß auch die ache angegeben
werden, die ES ſich handelt. Bei der Verhandlung ſelbſt ſtellt dann
der Richter vor zwei Zeugen die entſprechenden Fragen, gewährt auf
Bitten hin auch Enne Bedenkzeit und erlau bei verneinenden Ant
vor dem getauften Teil die Eingehung Ehe Ueber den
ganzen Vorgang wird dann Eein Protokoll ausgeſte über die In  ter
pellationen und ihre rgebniſſe Ies Protokoll wird dann unterzeichnet
von dem Richter und den 3wer Zeugen und nachher dem* einvber

0F NOV 1882 Oollect n 1581 ad A4um
de Prop Fide, Jan 1836 Oollect nꝰ 845

23Theol.  prakt Quartalſchri

4⁰ II 1927 4  8—
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eibt.“) Nach dem méeuen Rechte aber muß wohl 0 der zwei Zeugen
nach Call eun Dtar hinzugezogen werden. ind aber In der be
treffenden Miſſion noch keine Notare aufgeſtellt, dann darf der Tdi
narius nicht vergeſſen, einen btar auf rechtmäßige elſe aufzuſtellen. 72

Im Auftrage des zuſtändigen Ordinarius aber können die In  ter
pellationen auch auf ſummariſche, außergerichtliche Weiſe vor

gelegt werden. ies geſchieht dadurch, daß ImM Uftrage des Ordinarius
der Bekehrte oder eine dritte Perſ den anderen Teil die vorgeſchrie—
benen Fragen ſtellt vor zwei glaubwürdigen Zeugen Bittet der Inter⸗
pellierte um eine entſprechende Bedenkzeit, o muß der Ordinarius ihm
ieſelbe gewähren. In Gegenwart von Zeugen erfolgt dann auch die
wohlüberlegte Antwort Derjenige, der die Interpellation vorgenommen
hat, erſchein dann mit den zwei Zeugen vor dem Ordinarius bder ſeinem
Bevollmächtigten. Daſelb egen ſie dann über einen genauen
Bericht ab und bekräftigen ihre Usſagen mit einem Eide Hierauf trifft
dann der Ordinarius oder ſein Bevollmächtigter die entſprechende Ent
ſcheidung. eL wird dann ein Protokoll aufgenommen und mM
Archiv aufbewahrt.

Können die Interpellationen nicht gut geſchehen IM Uftrage de
Ordinarius, alſo mtlich, dann erlaubt Call 1122, 2, daß ſie auch pri
vatim geſte werden.

In einem ſolchen Falle iſt dann aber auch darauf 3 0  en, daß
die Interpellationen und die darauf erteilte ntwor IN 1010 Xterno

bewieſen erd können. Am beſten geſchie dies durch zwei Zeugen;
aber auch jedes andere hinreichende Beweismittel iſt angängig Kann
man daher den ungläubigen eil nicht mündlich interpellieren,
ſo iſt C6 auch erlaubt, ſich auf ſchri

1 Wege ihn wenden.s)

Selbſtverſtändlich muß auch hierüber ern Protokoll aufgeſtellt
und Im aufbewahrt werden, Ami man die Interpellationen
und die darauf erfolgte Antwort beweiſen kann, Enn ſpäter vielleicht
einmal die Ehe auf ihre Gültigkeit angefochten werden 1⁰

Ugzerdem wurde vom eiligen izium Am 20 Juni 1883 Tklärt,
daß m dem hebu und mn den Regiſtern der biſchöflichen Kanzlei
nicht nur die Interpellationen vermerkt werden müſſen, ondern auch
die twaige Dispens von denſelben.“

Endlich iſt noch bemerken, daß die Interpellationen erſt nach d ˙1

Taufe gemacht werden können. Nur auf Grund einer beſonderen Di  5  ·
pens hin können ſie auch ſchon vor der Quſe gemacht werden. Wurden
ſie aber rotzdem ohne Dispens vor der Taufe gemacht, dann gilt die

Michel, Juestions Pratiques SUl 1e Mariage dans les MISS1IOIIS
864

2 Vsergl Can 3733 372, 25 1621,
Leitner, ehrbuch de athol herechtes 2 413
Ee 1. 6 6



345

Erklärung des Apoſtoliſchen Stuhles „Coniuges 11011 sunt IUQUI-
standi. ＋

Die beiden Fragen bei der nterpellation müſſen auch nuUr einmal
geſte werden; wenn ſie mehrmals geſte werden, dann geſchie dies
Nur aus iehbe

Wird auf die nterpellationen hin Emne verneinende O E⸗
geben, ſo müſſen ſie nicht wiederholt werden, auch dann nicht, die
geue Ehe ange verſchoben wurde vorausgeſetzt daß die verneinende
lntwor nicht widerrufen wurde ſt aber von den Interpellationen
di

enſiert worden und wurde innerhalb Ene Jahres die Ehe nicht
96Echloſſen, dann muß die nterpellation geſchehen oder Ene
Dispens Tteilt werden. 35

Hieraus ergibt ich,‚ daß der Miſſionär der Einſchränkung der
Interpellationen entſchieden weit iſt Private Interpella⸗＋＋&ϰ—n

bnen ſind allerdings nach Call 14122 miꝛmi ültig, manchen
vällen auch erlaubt Sehr bedenklich aber iſt die Art und Weiſe, mit
helcher die Fragen bei der Interpellation vorgelegt wurden wenn
erhau Fragen C geſte wurden Nach den oben angegebenen

Entſcheidungen wird der Miſſionär wohl ernſtli der Gültigkeit
mancher ſo geſchloſſener Ehen zweifeln müſſen Er wird deshalb gut
daran tun wenn EL Ieſe Ehen wenigſtens 20 Cautelam von Rom ſanieren
läßt

—..

WHWCWCRRNNS—
Münſter (Weſtf DUr eriber NE M Cap

(Die Unterlaſſung der Interpellationen bei Anwendung des
zauliniſchen Privilegs ai Miſſion Enn katholiſche Ehepaar

Auguſtin und uguſtina Die beiden hatten ſich geheiratet nach ihrer
Bekehrung 3zUm Chriſtentum. Nach Einiger Zeit aber war die Frau ihrem
Manne davongegangen und eht jetzt mit Europäer zuſammen.
Auguſtin ſich nach der Entfernung ſeiner Frau noch Ernige Zeit

hr gut gehalten Schließlich aber Ertlärte dem Miſſionär könne
uf die Dauer nicht ehelos eben, und nahm trotz CU Warnungen des
kiſſionärs Enne andere Frau Der Miſſionär ihm zwar ſehr gern

2*6888T75 geholfen ſeine Angelegenheit Ordnung bringen aber
erfolglos Da Drteé der Miſſionär zufällig, Auguſtin habe chon vor
Ener Bekehrung mit Perſon die jetzt noch Heidin ſei
ültigen aturehe gelebt Er ſchaut Ehebuch nach, findet aber dort
ichts von Interpellationen bder 2  en von denſelben Er wendet

ich deshalb Um Aufſchluß ſeinen Vorgänger unter dem uguſtin
die Auguſtina geheiratet erſelbe gibt ihm folgenden Beſcheid
I dieſen egenden hätten die nterpellationen keinen Wert die Ein
ebbrenen würden auf die Interpellationen doch die Dbr

de Prop Jan 1803, Collect. O 665; Orf. gun 1874
Collect. n 1415

F un. 1850 11 Collect. n 1044
de Prop. Jun 1820., 111 OCollect 110 43
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